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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

StPO §41 Abs5

Rechtssatz

Vor rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens kann ein uneingeschränkt gestellter Antrag auf Beigebung eines

Verfahrenshilfeverteidigers nicht als verspätet zurückgewiesen werden.
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